
Erweiterter Versicherungsschutz für Mitglieder des 
Grenzgänger-Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verband, 

GAAV  
 
 
 
 
 

 

Vereinsmitglied 

Anrede:  

Zuname, Vorname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

 

 
Das obengenannte Mitglied des Grenzgänger-Arbeitnehmer-Arbeitgeber-
Verband, GAAV  erhält mit dem Abschluss einer Rechtsschutzversicherung 
(Privat- und Berufs-Rechtsschutz oder Privat-, Berufs- und Verkehrs-
Rechtsschutz oder Rechtsschutz für Landwirte) bei der      D.A.S. Deutscher 
Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs AG neben dem 
Umfang der Standardversicherung einen eigens für Grenzgänger erweiterten 
Versicherungsschutz.  
 
Dieser beinhaltet den Sozialgerichts-Rechtsschutz und Steuergerichts-
Rechtsschutz vor französischen, österreichischen und Schweizer Gerichten. 
 
Diese Sonderdeckung ist an die Verbandsmitgliedschaft sowie das Bestehen 
des Standard-Rechtsschutz-Vertrages gebunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Verband:  
 

Mitglied: 

 

 
 
__________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

  

Original für Versicherungsnehmer / Kopie zusammen mit Rechtsschutzantrag an D.A.S., Thomas-Dehler-Str. 2, 81728 München /  
Kopie an Grenzgänger-Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verband GAAV, Im Wallgraben 50, D-79761 Waldshut-Tiengen 



Exklusiv 
für Mitglieder des GAAV: 

Sozialgerichtsrechtsschutz für  
Grenzgänger in die Schweiz 
mit unserem Partner D.A.S. 

 
 
 
 
Lieber Grenzgänger, 
 
Rechtsschutz bieten viele Versicherer an. Allerdings wird Ihre spezielle 
Grenzgänger-Situation nicht berücksichtigt. 
 
Sozialgerichts- und Steuerrechtsschutz in der Schweiz integrieren Sie nur 
mit dem Rechtsschutz der D.A.S. in Kooperation mit dem GAAV. Kein 
anderer Versicherer schließt diese Leistung in Ihren bestehenden 
Rechtsschutzvertrag mit ein.  
 
 

Ihre Risiken auf einen Blick: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
 

 Sozialgerichtsrechtsschutz 
 Steuerrechtsschutz 
  Mehrleistung für Grenzgänger zu gleichem Beitrag durch GAAV 
  GAAV Mitgliedschaft beitragsfrei 
  Versichererwechsel ohne Wartezeit 

 



Versicherte Leistungen 
Gegenstand des Vertrages ARB 2009 
Verkehrs-Schadenersatz-Rechtschutz* (als Fahrer fremder Fahrzeuge nicht für Ansprüche 
wegen Beschädigung des benutzten Fahrzeuges) 
Verkehrs-Straf-Rechtschutz* (auch beim Vorwurf bestimmter Vorsatzstraftaten 
rückwirkender RS, wenn das Ermittlungsverfahren eingestellt wird) 

Verkehrs-Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht* (auf für Verträge, die über das 
Internet geschlossen werden sowie auch für Kapitalanlagen bis Anlagebetrag 20.000 Euro) 

 +   Verkehrs-Steuer-Rechtschutz* auch außergerichtlich 
Verwaltungs-Rechtschutz in Verkehrssachen* 
Allg. Schadenersatz-Rechtsschutz  
Allg. Straf-Rechtsschutz** 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht i. priv. Bereich** 
 +   Sozialgerichts-Rechtsschutz 
 +   Steuer-Rechtsschutz im privaten Bereich** 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht ** 
Rechtsschutz für Betreuungsverfahren*** 
Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz für Versorgungsansprüche 
Allg. Verwaltungs-Rechtsschutz im privaten Bereich*** 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten** 
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz* mit Erschließungs-/Anliegerabgaben 

Wohnungs- und Grundstücks-Steuer-Rechtsschutz* 
Arbeits-Rechtsschutz 
Vertrags-Rechtsschutz in Europa für Hilfsgeschäfte 
Daten-Rechtsschutz 
Erweiterte Telefonberatung 
Dolmetscherkosten bei Strafverfolgung im Ausland*** 
Reisekosten des Anwalts bei Strafverfolgung im Inland*** 
Versicherungssumme                                     500.000 EURO (unbegrenzt bei Optimal) 
Versicherungssumme außerhalb Europas     50.000 EURO (50.000 € bei Optimal) 
Strafkaution unbegrenzt                                 200.000 EURO (unbegrenzt bei Optimal) 
* soweit vereinbart ** ausser Basis   *** nur Optimal 

 
Leistungsbeispiele: 
 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (D/CH/F/A) benötigen Sie, wenn es vor z.B schweizerischen Sozialgerichten zu 
Auseinandersetzungen kommt, zum Beispiel: 
 
Anrechnung von Beitragsmonaten, Ersatz- und Ausfallzeiten in der Rentenversicherung  
Arbeitslosengeld (D), Anerkennung Berufskrankheiten (SUVA/IV), Arbeitsunfälle (SUVA/IV) 
Mutterschutz (AHV), Altersrente (BfA, LVA, AHV, BVG)   
 
Ein Arbeitsunfall hat bleibende Schäden zur Folge. Die Berufsgenossenschaft, bzw. SUVA und/oder IV (CH) legt 
eine viel zu niedrige Entschädigung fest. Um eine angemessene Entschädigung zu erhalten, bleibt nur die Klage 
beim Sozialgericht. 
 
Arbeits-Rechtsschutz (auch aus schweizer Arbeitsverhältnissen) benötigen Sie, wenn es zu 
Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber kommt, zum Beispiel: 
Arbeitsentgelt · Kündigung · Urlaubsanspruch · Pensionsanspruch · Zeugnisse · Abmahnung · Versetzung  · 
Kündigung.  
 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (D/CH/F/A) 
Steuerforderung beider Staaten wegen Steuererhebung nach Doppelbesteuerungsabkommen. Klärung nur vor 
Gerichten (Deutschland und z.B. Schweiz) möglich. Stand  Januar 2010 



A Hinweise zum Rechtsschutz 
I. Hinweise zu den einzelnen Rechtsschutzangeboten  
1. Rechtsschutz für Familien und Paare Optimal-Rechtsschutz (§§ 25 A Abs. 8, 10, 26 A Abs. 
9, 11 ARB 2009) Ideal-Rechtsschutz (§ 26 B Abs. 7 ARB 2009) Basis-Rechtsschutz (§ 26 B 
Abs. 10 ARB 2009) Privat- und Berufs Rechtsschutz (§ 25 B Abs. 5 ARB 2009) Dieser 
Versicherungsschutz kann abgeschlossen werden, wenn der Versicherungs-nehmer und/oder 
dessen Ehepartner/mitversicherter Lebenspartner keine selbstständige Tätigkeit mit einem 
Gesamtumsatz von mehr als 10 000 EUR – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. 
Unabhängig von der Umsatzhöhe besteht für Auseinander-setzungen im Zusammenhang mit 
einer selbstständigen Tätigkeit kein Versicherungsschutz. Übersteigt der Gesamtumsatz aus 
einer selbstständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers und/oder dessen 
Ehepartners/mitversicherten Lebenspartners 10 000 EUR, wandelt sich der Rechtsschutz für 
Familien und Paare in einen Privat-Rechtsschutz für Selbstständige (§ 23 ARB 2009) und 
darüber hinaus, sofern der Rechtsschutz für Familien und Paare den Rechtsschutz im 
Verkehrsbereich enthält, in einen Verkehrs- Rechtsschutz (§ 21 ARB 2009) – für die auf den 
Versicherungsnehmer zugelassenen Fahrzeuge – um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendigung des Verkehrs-
Rechtsschutzes verlangen. Teilt er dies innerhalb der ersten zwei Monate mit, endet der 
Vertrag mit der Umwandlung, danach mit Eingang der entsprechenden Erklärung. Die auf die 
mitversicherten Personen zugelassenen Fahrzeuge können über einen eigenen Verkehrs-
Rechtsschutz versichert werden. Übersteigt der Gesamtumsatz aus einer selbstständigen 
Tätigkeit einer der in §§ 25 A Abs. 2 c) oder 26 A Abs. 2 c) ARB 2009 genannten Personen 10 
000 EUR, endet der Versicherungsschutz für diese Person. Zur Umwandlungsregelung siehe 
auch §§ 25 A Abs. 7, 25 B Abs.4, 26 A Abs. 7, 8 sowie § 26 B Abs. 5, 6 ARB 2009. Ergänzend 
zum Optimal-Rechtsschutz (§ 26 A Abs. 9, 25 A Abs. 8 ARB 2009) sowie zum Ideal- bzw. 
Privat- und Berufs-Rechtsschutz inkl. Immobilien-Rechtsschutz (§§ 26 B Abs. 7, 29 ARB 2009 
bzw. §§ 25 B Abs. 5, 29 ARB 2009) kann der Vorsorge Rechtsschutz nach der jeweiligen 
Zusatzvereinbarung abgeschlossen werden. Ergänzend zum Ideal- sowie zum Privat- und 
Berufs-Rechtsschutz (§§ 26 B Abs. 7, 25 B Abs. 5 ARB 2009) kann der Spezial-Straf- 
Rechtsschutz für Nichtselbstständige abgeschlossen werden (§ 1 Abs. 1 b Annex-SSR 
2009). Im Optimal-Rechtsschutz ist der Spezial- Straf-Rechtsschutz für Nichtselbstständige (§ 1 
Abs. 1 b Annex-SSR 2009) bereits enthalten. Eine entgeltliche Tätigkeit als gesetzlicher 
Vertreter einer juristischen Person oder als Prokurist ist dabei nicht versichert. Immobilien-
Rechtsschutz (§ 29 ARB 2009) als Eigentümer, Vermieter oder Verpächter kann nur 
abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer alle Wohn- und Gewerbeeinheiten 
eines Gebäudes oder Grundstücks versichert; auch die als Eigentümer selbst genutzte 
Wohneinheit kann nur unter dieser Voraussetzung versichert werden. Wünscht der 
Versicherungsnehmer als Mietinteressent eine Bonitätsselbstauskunft,  genügt eine telefonische 
Mitteilung an den Versicherer. Um Missbrauch zu verhindern, übermittelt der Versicherer die 
Auskunft ausschließlich schriftlich an die dem Versicherer bekannte Adresse des 
Versicherungsnehmers. Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit (§ 9 G ARB 2009) kann 
abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer das 50. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und keine selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10 000 
EUR – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausübt. Übersteigt der Gesamtumsatz aus einer 
selbstständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers 10 000 EUR, erlischt die 
Beitragsfreistellung. 
2. Rechtsschutz für Singles Ideal-Rechtsschutz (§ 26 B Abs. 8 ARB 2009) Single ist, wer 
alleinstehend ist und nicht in häuslicher Gemeinschaft mit einem mit Erstwohnsitz bei ihm 
gemeldeten, ehe- oder nichtehelichen Lebenspartner wohnt. Dieser Versicherungsschutz kann 
abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer keine selbstständige Tätigkeit mit 
einem Gesamtumsatz von mehr als 10 000 EUR – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – 
ausübt. Unabhängig von der Umsatzhöhe besteht für Auseinandersetzungen im 
Zusammenhang mit einer selbstständigen Tätigkeit kein Versicherungsschutz. Übersteigt der 
Gesamtumsatz aus einer selbstständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers 10 000 EUR, 
wandelt sich der Ideal-Rechtsschutz für Singles in einen Verkehrs-Rechtsschutz (§ 21 ARB 
2009) – für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen Fahrzeuge – und einen Privat-
Rechtsschutz für Selbstständige (§ 23 ARB 2009) um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendigung des Verkehrs-
Rechtsschutzes verlangen. Teilt er dies innerhalb der ersten zwei Monate mit, endet der 
Vertrag mit der Umwandlung, danach mit Eingang der entsprechenden Erklärung. Zur 
Umwandlungsregelung siehe auch § 26 B Abs. 5 und 6 ARB 2009. Ergänzend zum Single-
Rechtsschutz inkl. Immobilien-Rechtsschutz (§§ 26 B Abs. 8, 29 ARB 2009) kann der 
Vorsorge-Rechtsschutz nach der entsprechenden Zusatzvereinbarung abgeschlossen 
werden. Ergänzend zum Single-Rechtsschutz kann der Spezial-Straf-Rechtsschutz für 
Nichtselbstständige (§ 1 Abs. 1 b Annex-SSR 2009) abgeschlossen werden. Eine entgeltliche 
Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person oder als Prokurist ist dabei nicht 
versichert. Immobilien-Rechtsschutz (§ 29 ARB 2009) als Eigentümer, Vermieter oder 
Verpächter kann nur abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer alle Wohn- und 
Gewerbeeinheiten eines Gebäudes oder Grundstücks versichert; auch die als Eigentümer 
selbst genutzte Wohneinheit kann nur unter dieser Voraussetzung versichert werden. Wünscht 
der Versicherungsnehmer als Mietinteressent eine Bonitätsselbstauskunft, genügt eine 
telefonische Mitteilung an den Versicherer. Um Missbrauch zu verhindern, übermittelt der 
Versicherer die Auskunft ausschließlich schriftlich an die dem Versicherer bekannte Adresse 
des Versicherungsnehmers. Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit (§ 9 G ARB 2009) kann 
abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer das 50. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und keine selbstständige Tätigkeitmit einem Gesamtumsatz von mehr als 10 000 
EUR – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausübt. Übersteigt der Gesamtumsatz aus einer 
selbstständigen Tätigkeit des Versicherungsnehmers 10 000 EUR, erlischt die 
Beitragsfreistellung. 
3. Für den Verkehrs-Rechtsschutz (§ 21 A ARB 2009) gilt: Alle neu hinzukommenden 
Motorfahrzeuge zu Lande sowie Anhänger sind vom Zulassungstag an mitversichert; sie sind 
nach Aufforderung der D.A.S. zur Beitragsberechnung zu melden. Bei bestimmten Fahrzeugen 
tritt anstelle der Zulassung der Tag, an dem sie mit einem Versicherungskennzeichen versehen 
werden. 
4. Immobilien-Rechtsschutz (§ 29 ARB 2009) als Eigentümer, Vermieter oder Verpächter 
kann nur abgeschlossen werden, wenn der Versicherungsnehmer alle Wohn- und 
Gewerbeeinheiten eines Gebäudes oder Grundstücks versichert; auch die als Eigentümer 
selbst genutzte Wohneinheit kann nur unter dieser Voraussetzung versichert werden. Wünscht 
der Versicherungsnehmer als Mietinteressent eine Bonitätsselbstauskunft, genügt eine 
telefonische Mitteilung an den Versicherer. Um Missbrauch zu verhindern, übermittelt der 
Versicherer die Auskunft ausschließlich schriftlich an die dem Versicherer bekannte Adresse 
des Versicherungsnehmers. 
II. Allgemeine Hinweise zur Rechtsschutzversicherung 
1. Die Versicherungssumme (§ 5 Abs. 4 ARB 2009, § 6 Annex-SSR 2009) beträgt 500 000 
EUR, davon bis zu 50 000 EUR außerhalb Europas (§ 6 Abs. 2 ARB 2009); als Strafkaution 
werden bis zu 200 000 EUR zur Verfügung gestellt, auf Reisen außerhalb Europas bis zu 100 
000 EUR. Im Optimal-Rechtsschutz und sofern speziell vereinbart, sind Versicherungssumme 
und Strafkaution unbegrenzt; außerhalb Europas ist die Versicherungssumme auf 100 000 
EUR, die Strafkaution auf 200 000 EUR begrenzt. 2. Wenn eine Selbstbeteiligung vereinbart 
ist, zahlt der Versicherungsnehmer diese in jedem Rechtsschutzfall selbst; dies gilt nicht, sofern 
der Rechtsschutzfall mit einer Erstberatung erledigt ist. Die vereinbarte Selbstbeteiligung 
halbiert sich für den ersten Leistungsfall bei einer schadenfreien Vertragslaufzeit von drei 
Jahren und entfällt für den ersten Leistungsfall bei einer schadenfreien Vertragslaufzeit von 5 
Jahren. Die Schadenfreiheit bleibt erhalten, wenn der Versicherungsnehmer ausschließlich eine 
telefonische Erstberatung in Anspruch nimmt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 5 Abs. 3 c) 
ARB 2009. 3. Eine Kaution stellt der Versicherer als zinsloses Darlehen zur Verfügung, das 
vom Versicherungsnehmer zurückgezahlt werden muss. 4. Beim Schadenersatz-, Disziplinar- 
und Standes-, (Spezial-)Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz, beim Beratungs-
Rechtsschutz im Familien- und Erbrecht sowie für Vorsorgeverfügungen, bei der erweiterten 
Telefonberatung, beim Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten und bei der D.A.S. 
Rechtsauskunft beginnt der Versicherungsschutz sofort. In allen anderen Fällen gilt eine 

Wartezeit von drei Monaten bzw. für die Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit von sechs 
Monaten. Für Schadensfälle, die vor Versicherungsbeginn oder in der Wartezeit eingetreten 
sind, besteht kein Versicherungsschutz. Maßgebend ist nicht der Zeitpunkt der Meldung, 
sondern der Eintritt des Versicherungs-/Rechtsschutzfalles. 5. Während der Vertragsdauer 
können nach § 10 A ARB 2009 einzelne Bedingungen, nach § 10 B ARB 2009 der Beitrag und 
nach § 10 C ARB 2009 die etwaig vereinbarte Selbstbeteiligung angepasst werden. 
6. Bei einer Vertragsneuordnung bleiben die bisherigen Beitragsfälligkeiten unverändert. 
7. Für Rechtsschutzverträge, die mindestens fünf Jahre schadenfrei verlaufen, stellt die D.A.S. 
ein All-risk-Guthaben zur Verfügung: Bei einem Rechtsfall, der bedingungsgemäß oder nach 
der gewählten Vertragsart nicht gedeckt ist, beteiligt sich die D.A.S. an den entstandenen 
Rechtskosten bis zur Höhe eines Jahresbeitrages, max. 2 000 EUR. Beim Vorwurf eines 
Verbrechens erfolgt eine Beteiligung an den Rechtskosten nur dann, wenn feststeht, dass keine 
rechtskräftige Verurteilung vorliegt. Ein Vertrag gilt so lange als schadenfrei, bis eine 
Deckungszusage oder Zahlung erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt ein neuer schadenfreier 
Zeitraum; ein bereits entstandenes Guthaben erlischt. Mit jeder Inanspruchnahme erlischt das 
Guthaben in vollem Umfang und beginnt, sich neu aufzubauen. Eine Barauszahlung oder 
Beitragsverrechnung ist nicht möglich. Die Regelung zum All-risk-Guthaben gilt für 
Rechtsschutzverträge ab ARB 94. Eine Kostenbeteiligung erfolgt nur bei Rechtsfällen, die ab 
dem 1.10.2002 eingetreten sind. 
B Allgemeine Hinweise 
1. Antragstellung: Sie sind verpflichtet, uns alle Ihnen bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. Bei Verletzung dieser 
Pflicht können wir vom Vertrag zurück treten. In diesem Fall sind wir nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass sich die Verletzung der Anzeigepflicht auf 
einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Das 
Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt haben. In diesem Fall haben wir das Recht, den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Rücktrittsrecht und das Kündigungsrecht sind 
ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Die anderen Bedingungen werden 
auf unser Verlangen rückwirkend, bei einer von Ihnen nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 2. Laufzeit: Es gilt die vereinbarte 
Vertragsdauer. Nach deren Ablauf verlängert sich der Vertrag stillschweigend jeweils um ein 
Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den 
Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres in Schriftform 
kündigen. 3. Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Ich willige ein, 
dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder 
der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, 
an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung 
sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zur Weitergabe dieser 
Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom 
Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig 
beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen. Ich willige ferner ein, dass 
die Unternehmen der ERGO Gruppe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich 
zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und 
Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit  
es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit 
widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen 
Finanzdienstleistungen nutzen darf/ dürfen. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich vom Inhalt des 
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte. Der Antragsteller willigt ein, dass 
der Versicherer im erforderlichen Umfang alle für den Beginn, die Durchführung sowie 
Beendigung des Bonusprogramms benötigten Daten zur Verarbeitung an die Santander 
Consumer Bank sowie die Kooperationspartner des Versicherers für das Bonusprogramm 
übermittelt. 4. Einwilligungserklärung zur Bonitätsprüfung: Ich willige ferner ein, dass der 
Versicherer bei Vertragsabschluss, im Rahmen der Vertragsabwicklung sowie bei 
Zahlungsverzug Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten selbst oder von einer 
Auskunftei einholt und nutzt (vgl. Nr. 1 der Information zur Bonitätsprüfung). Ebenso willige ich 
ein, dass zum gleichen Zweck vom Versicherer eine auf der Grundlage mathematisch-
statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit genutzt wird. Gleiches 
gilt für eine von einer Auskunftei eingeholte Einschätzung (vgl. Nr. 3 der Information zur 
Bonitätsprüfung). Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Außerdem ist der Versicherer verpflichtet, mir Auskunft zu geben über die zu meiner Person 
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie zum Zweck der Speicherung. Zur 
Überprüfung meiner dort gespeicherten Daten kann ich mich auch direkt mit den Auskunft 
gebenden Unternehmen in Verbindung setzen. Die Adressen dieser Firmen sowie weitere 
Informationen finden sich insgesamt in der beigefügten Information zur Bonitätsprüfung. 
5. Unabhängig von der vereinbarten Zahlungsweise (ZW) ist der Beitrag ein Jahresbeitrag, der 
im Voraus zu entrichten ist. Zuschlag bei unterjähriger ZW: 1/2-jährlich ca. 3 % (effektiver 
Jahreszins 12,75 %), 1/4-jährlich ca. 5 % (effektiver Jahreszins 14,10 %), monatlich für die 
Rechtsschutzversicherung ca. 5 % (effektiver Jahrezins 11,35 %) und den Sicherheitsbrief ca. 5 
%. Für den Sicherheitsbrief sind 1/2- und ¼ jährliche ZW, für die Rechtsschutzversicherung 
monatliche ZW nur bei Lastschriftvereinbarung möglich. 
Information zur Bonitätsprüfung 
1. Wir nutzen Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldnerverzeichnis und dem 
Verzeichnis über private Insolvenzen. Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu 
überprüfen, um Kosten – insb. für die Gemeinschaft unserer Kunden – zu vermeiden, die bei 
Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen. Wir holen diese Auskunft selbst ein oder 
bedienen uns dazu einer Auskunftei. 2. Die an uns übermittelten Angaben beziehen sich 
konkret auf das Zahlungsverhalten des Antragstellers in dessen Vergangenheit. Die 
Auskunfteien erfassen dabei u.a. folgende Merkmale: Name, Titel, Adresse, Geburtsdatum 
sowie eidesstattliche Versicherungen, Mahnbescheide, Haftanordnungen, Insolvenzen, 
Erledigungsvermerke, Sperrungen, erlassene Vollstreckungsbescheide und 
Zwangsvollstreckungsaufträge aufgrund von Titeln. 3. Zur Einschätzung des Risikos von 
künftigen Zahlungsausfällen erstellt eine Auskunftei für uns außerdem eine Prognose zur 
Einschätzung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit des Antragstellers. Dazu wird von der 
Auskunftei auf der Grundlage bewehrter mathematischstatistischer Analyseverfahren und unter 
Einbeziehung von Erfahrungswerten über vergleichbare Verbrauchergruppen ein einzelner 
Scorewert gebildet, welcher dem Versicherer eine Einschätzung hinsichtlich der zukünftigen 
Zahlungsfähigkeit des Antragstellers ermöglicht. Die Scorewert-Ermittlung erfolgt über 
Berechnung von Durchschnittsgrößen und Wahrscheinlichkeitswerten für Vergleichsgruppen, 
die ähnliche Merkmale aufweisen wie der Antragsteller, wobei die zu Grunde liegenden 
Informationen beispielsweise aus öffentlich zugänglichen Quellen und aus Wohnort- und 
Gebäudedateien entnommen werden. Ähnliche Methoden nutzt man seit langem in der Markt- 
und Meinungsforschung, um z. B. Wahlergebnisse zu prognostizieren. Damit Verwechslungen 
hinsichtlich der Person des Antragstellers oder Kunden vermieden werden, ist es erforderlich, 
den Namen, die Anschrift und ggf. das Geburtsdatum an die Auskunftei weiter zu geben.  
4. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie einen Anspruch darauf, auf Antrag über alle 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten und ihre Herkunft sowie über die Empfänger oder 
Kategorien von Empfängern, an die die Daten weitergegeben werden, und den Zweck der 
Speicherung informiert zu werden. Der Anspruch besteht sowohl gegenüber uns als 
Versicherer als auch gegenüber den von uns eingeschalteten Auskunfteien. Die Auskünfte und 
weitere Erläuterungen zu den angewandten Verfahren erhalten Sie beim betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten des Versicherers und der entsprechenden Auskunftei. Zurzeit 
arbeiten wir mit folgenden Auskunfteien zusammen: – InFoScore Consumer Data GmbH, 
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Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, – informa Unternehmensberatung GmbH, Rheinstraße 
99, 76532 Baden-Baden, Tel.: 018 05/13 66 33 (14 ct/Min., abweichende Kosten aus 
Mobilfunknetzen möglich). München, im Juli 2009 
D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz AG Versicherungs-AG 
Thomas-Dehler-Straße 2, 81728 München Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christian Diedrich 
Vorstand: Rainer Tögel, Sprecher Udo Hau, Rainer Huber Sitz: München – Handelsregister: 
Amtsgericht München HRB 41053, USt-IdNr. DE 813475954 
D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Versicherungs-AG Thomas-Dehler-Straße 2, 81728 
München Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christian Diedrich  Vorstand: Rolf Bauernfeind, 
Jürgen Engel, Frank Sievers, Sitz: München – Handelsregister: Amtsgericht München HRB 
55997, USt-IdNr. DE 813475962 
HypoVereinsbank AG München BLZ 700 202 70 Konto-Nr. 201 390 
Merkblatt zur Datenverarbeitung 
Vorbemerkung Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse 
korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der 
Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen 
Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung 
zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der 
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn 
dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der 
speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
Einwilligungserklärung Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem 
BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages 
hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung 
des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der aber nach Beginn der 
Datenverarbeitung nur im Rahmen von Treu und Glauben zulässig ist. Wird die 
Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es  u. U. nicht 
zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten 
gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 
Schweigepflichtentbindungserklärung Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, 
wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des 
Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen einige 
wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und –nutzung nennen. 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer Wir speichern Daten, die für den 
Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag 
(Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag,  
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall  
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den 
vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt, z. B. 
über einen Kfz-Schaden, oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten). 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein 
Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland ab. 
Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben 
von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos 
und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben. 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der 
Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände 
anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder 
gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den 
Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum 
entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um 
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.  Auch sonst bedarf 
es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei 
Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den 
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift,  
Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
4. Zentrale Hinweissysteme Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es 
notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur 
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. 
an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu 
beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und 
beim Verband der Privaten Krankenversicherer zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in 
diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen 
System verfolgt werden dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt  sind. 
Beispiele:Lebensversicherer  
– Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit 
Beitragszuschlag 
– aus versicherungsmedizinischen Gründen, 
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, 
– wegen verweigerter Nachuntersuchung; 
– Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers; 
Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter 
Beitragszuschläge. Zweck: Risikoprüfung  
Kfz-Versicherer 
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen 
der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.Zweck: Risikoprüfung, 
Schadenaufklärung und -verhütung. 
Rechtsschutzversicherer 
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den 
Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten. 
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens drei 
Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten. 
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret 
begründetem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung. Zweck: 
Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung 

Sachversicherer 
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des 
Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 
Schadensummen erreicht sind. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung 
weiteren Missbrauchs 
Unfallversicherer Meldung bei 
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen 
Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder 
Klageerhebung auf Leistung. Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von 
Versicherungsmissbrauch. 
Transportversicherer 
– Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, 
insbesonderein der Reisegepäckversicherung. Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe Einzelne 
Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere 
Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparen und Kapitalanlagen) werden durch rechtlich 
selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden 
Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in 
Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche 
zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe 
abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. 
Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen 
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig 
zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Ansprechpartner genannt 
werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt gebucht 
werden. Die übrigen allgemeinen Antrags, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von 
den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur 
Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet 
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. 
Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der 
jeweiligen Unternehmen.Der ERGO-Gruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an: D.A.S. 
Versicherungsgesellschaften DKV Deutsche Krankenversicherung AG ERGO Pensionsfonds 
AG Hamburg-Mannheimer Versicherungsgesellschaften Hamburg-Mannheimer Rechtsschutz-
Schaden-Service-GmbH KarstadtQuelle Versicherungsgesellschaften Longial GmbH MEAG-
Gesellschaften Neckermann Versicherungsgesellschaften Victoria Versicherungsgesellschaften 
Vorsorge Versicherungsgesellschaften Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen 
und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren 
Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit 
Kreditinstituten, Bausparkassen und Kapitalanlagegesellschaften außerhalb der Gruppe 
zusammen. Zurzeit kooperieren wir mit: Bayerische HypoVereinsbank-Gruppe KarstadtQuelle 
Bank GmbH Wüstenrot Bausparkasse AG Die Zusammenarbeit besteht dabei in der 
gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so 
gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die genannten Kreditinstitute im Rahmen einer 
Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu den eigenen 
Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die 
Ausführungen unter Punkt 6. (Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine aktuelle Übersicht mit den 
einzelnen zur ERGO-Gruppe gehörenden Unternehmen und Kooperationspartnern zu.) 
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner 
werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in 
sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei 
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und 
Immobiliengesellschaften und andere. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertragsund Leistungsdaten, z. B. 
Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren 
Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und 
Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck der Vertragsanpassung in der 
Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten 
übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von 
uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich 
und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für 
Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser 
Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt 
das Unternehmen Ihre Betreuung neu. Sie werden hierüber informiert. 
7.Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs 
erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges 
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 
Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
 
München, im Juli 2009 



Rechtsschutzantrag für nichtselbstständige Grenzgänger 
 

Rahmenvertragsnr. 00201 
 

Vermittler:__________________________ BD-Agt.-Nr. 431- _____________ Antragsnr. ________________________ 
Antrag nur für Interessenten der DKV – Deutsche Krankenversicherung AG 

Antrag nur für Mitglieder des GAAV 
π Herr 
π Frau Name:_______________________________________ Vorname: ______________________________________ 
 
Straße–Haus–Nr.:_________________________________________________Geburtsdatum: ________________________ 
 
PLZ – Ort:_______________________________________________________Beruf*: _______________________________ 
 
Staatsangeh.*:_______________________ Telefon*:_______________________________ *Angabe ist optional 
Ehe-/Lebenspartner 
Vor- und Zuname:_________________________________________________Geburtsdatum: _________________________ 
 
Kind:___________________Geb.-Datum:__________________Kind:__________________Geb.-Datum: ________________ 
 
Vorversicherung bei:_________________________________  Vertragsnummer: ___________________________________ 
Gekündigt durch:   π   Versicherungsnehmer   π   Versicherungsgesellschaft   π   Keine Vorversicherung 
 

Deckungsumfang gemäß den Allg. Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2009)+Zusatzvereinbarungen 
Rechtsschutz für Nichtselbstständige Grenzgänger  Beitrag in EUR inkl. Vst. 
   Monatlich Jährlich 
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz (§26A Abs.9 ARB 2009) OPTIMAL 
mit Immobilien-Rechtsschutz gemäß 
Anschriften für eine selbstgenutzte Wohneinheiten in D /CH /F /A   mit 150 EUR SB π 29,83 EUR π 340,94 EUR
  
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz (§ 26 B Abs.7 ARB 2009) IDEAL 
ohne Immobilien-Rechtsschutz 
kann zugewählt werden  -siehe unten-   mit 150 EUR SB π 22,28 EUR π 254,54 EUR 
 
    IDEAL-SINGLE  π 18,94 EUR π 216,46 EUR 
  
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz (§ 26 B Abs. 10 ARB 2009) BASIS 
ohne Immobilien-Rechtsschutz 
kann zugewählt werden  -siehe unten-   mit 150 EUR SB π 17,97 EUR π 205,39 EUR
    
Privat- und Berufs-Rechtsschutz (§ 25 Abs. 5 ARB 2009) 

ohne Immobilien-Rechtsschutz 
Kann zugewählt werden  -siehe unten-   mit 150 EUR SB π 13,26 EUR π 151,49 EUR 
 

Immobilien-Rechtsschutz für   (nur möglich als Ergänzung für Immobilien in Deutschland) (§29 ARB 2009) 

π Eigentümer,    π Mieter der/des selbstgenutzten    
π Wohnung /      π Einfamilienhauses   mit 150 EUR SB π   4,27 EUR π   48,79 EUR 
Adressen weiterer selbstgenutzter 
Wohneinheiten zu Rechtsschutz OPTIMAL:_________________________________________________________ 
π Schließen Sie meinen oben genannten Lebenspartner in meine Rechtsschutzversicherung ein. 
 

 

Vertragsbeginn:                             0 Uhr Vertragsdauer: 1 Jahr        Zahlungsweise: π jährlich     π halbjährlich 
          zuzügl. 3%  
Beitrag lt. Zahlungsweise:                                  EUR                        π vierteljährlich  π monatlich 
Hiermit ermächtige ich bis auf Widerruf die D.A.S. Gesellschaften, meine Beiträge für alle bei diesen laufenden Verträge                         zuzügl. 5%    zuzügl. 5%  

im Lastschriftverfahren einzuziehen, und verzichte für diese Fälle auf gesonderte Rechnungen. 

Vereinbarung zum Lastschriftverfahren: Kontonummer: _________________________________ 
 
Geldinstitut: _______________________________ Bankleitzahl: __________________________ 
 

Jede Vereinbarung bedarf der Schriftform. An den Antrag bin ich einen Monat gebunden. Die Hinweise auf der Anlage 1 sind Vertragsinhalt. 
Datenschutz: In die Verarbeitung meiner persönlichen Daten durch den Versicherer willige ich nach Maßgabe der Anlage 1 Erklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (Ziffer B3.) ein. 
Bonitätsprüfung: Gleichzeitig willige ich nach Maßgabe der Erklärung Anlage 1 zur Bonitätsprüfung (Ziffer B4.) ein, dass der Versicherer Informationen über mein Zahlungsverhalten und 
meine Zahlungsfähigkeit einholt. 
Widerrufsbelehrung: Sie können Ihre Vertragserklärung bei Verträgen mit einer Laufzeit von länger als einem Monat innerhalb von 2 Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Versicherungsbedingungen, die Produkt- und Kundeninformationen und diese Widerrufsbelehrung in 
Textform vollständig vorliegen. Sie wahren die Widerrufsfrist mit rechtzeitiger Absendung des Widerrufs. Richten Sie Ihren Widerruf an: D.A.S. Deutscher Automobil Schutz, Allgemeine 
Rechtsschutz – Versicherungs - AG, Thomas – Dehler - Str. 2, 81728 München, Fax: 089/6275-1650, E-Mail: kundenservice@das.de. 
Widerrufsfolgen: Ihre Zahlungsverpflichtungen und auch Ihr Versicherungsschutz entfallen erst ab dem Zeitpunkt, zu dem uns Ihr Widerruf zugeht. Der Beitrag für den Versicherungsschutz 
bis dahin wird anteilig berechnet. Ein bereits gezahlter überschießender Beitrag wird Ihnen erstattet. Besonderer Hinweis: Wenn der Versicherungsfall bereits innerhalb der Widerrufsfrist 
eintritt und wir auf Ihren ausdrücklichen Wunsch die Leistung vollständig erbracht haben, erlischt Ihr Widerrufsrecht. –Ende der Widerrufsbelehrung-  
 
Datum:                  Unterschrift Antragsteller:r                                               Unterschrift Vermittler: 
 
Der Rahmenvertrag zwischen dem Versicherungsnehmer und der D.A.S. wird durch die Mitgliedschaft in dem GAAV gültig. 
Ich bestätige, mit Beginn der Beratung die ARB 2009, ggf. mit den Zusatzvereinbarungen, die Produkt- und Kundeninformation, sowie das Merkblatt zur Datenverarbeitung erhalten zu haben. 

Weiterhin habe ich die Anlage 2, Leistungserweiterung für Mitglieder des GAAV erhalten. Eine Durchschrift des Antrages habe ich ebenfalls erhalten. 
 

Datum:                 Unterschrift Antragssteller:r 

mailto:kundenservice@das.de.


 
 

 

 
 
 
 
Anlage 2 
 
 

  
      Ein Unternehmen der 
      ERGO Versicherungsgruppe 
 
 

Erweiterter Versicherungsschutz 
f  Mitglieder des 

Grenzgänger-Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verband 
GAAV 

 
 
Vereinsmitglied 
 

 
Anrede:                     _______________________________________________ 
 
Zuname, Vorname:  _______________________________________________ 
 
 
 
 
Das obengenannte Mitglied des Grenzgänger-Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verband 
GAAV erhält mit dem Abschluss einer Rechtsschutzversicherung (Privat- und Berufs- 
Rechtsschutz oder Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz oder Rechtsschutz für 
Landwirte) bei der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine 
Rechtsschutzversicherungs- AG neben dem Umfang der Standardversicherung einen 
eigens für Grenzgänger erweiterten Versicherungsschutz. 
 
 

1. Dieser beinhaltet den Sozialgerichts-Rechtsschutz und Steuergerichts-
Rechtsschutz vor französischen, österreichischen und Schweizer Gerichten. 

 
2. Diese Sonderdeckung ist an die Verbandsmitgliedschaft sowie das Bestehen 

des Standard-Rechtsschutzvertrages gebunden. 
 
 
 

 
 

Für den Verband:
 

 


